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Erläuterungen zur Erklärung über die Einhaltung geringerer Werte sowie zur behördlichen Zulassung des Messprogrammes
Erklärungszeitraum
Die Erklärung muss sich auf einen Zeitraum beziehen, d. h. Anfang und Ende sind durch je einen Kalendertag zu bezeichnen. Erklärungen "bis auf Widerruf" oder "künftig" u. ä. erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Die Erklärung ist mindestens zwei Wochen vor dem beantragten Zeit​raum beim Staatlichen Umweltamt abzugeben. Der gewählte Zeitraum bzw. der nach Eingang der Erklärung beim Staatlichen Umweltamt verbleibende Zeitraum darf nicht kürzer als 3 Monate im Veranlagungsjahr sein.

Inhalt und Auswirkung der Erklärung
Es können geringere Überwachungswerte oder/und eine geringere Abwassermenge erklärt wer​den, die den Wert des Einleitungsbescheides (§ 4 Abs. 1 AbwAG) oder den nach § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG erklärten Wert um mindestens 20 % unterschreiten. Enthält der Einleitungsbescheid weitere Überwachungswerte für kürzere Probenahmezeiträume oder Festlegungen zur Schad​stofffracht, so sind diese im gleichen Verhältnis zu verringern und einzuhalten. Erklären Sie eine geringere Abwassermenge, sind auch die Auswirkungen auf die Jahresschmutzwasser​menge anzugeben. In der Erklärung ist stichwortartig zu erläutern, aufgrund welcher Umstände es möglich ist, einen geringeren als den im Einleitungsbescheid festgelegten oder nach § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG erklärten Wert einzuhalten. Eine ohne diese Erläuterung abgegebene Erklärung ist unwirksam.

Mit der Erklärung verpflichten Sie sich mit nur abgaberechtlicher Wirkung, einen niedrigeren als den im Einleitungsbescheid festgelegten oder nach § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG erklärten Wert einzu​halten. Die Erklärung bewirkt, dass im genannten Zeitraum die Zahl der Schadeinheiten nach den erklärten Werten ermittelt wird.

Messprogramm
Die Einhaltung des geringer erklärten Wertes ist vom Einleiter durch ein behördlich zugelassenes Messprogramm nachzuweisen (§ 4 Abs. 5 Satz 5 AbwAG). Das Messprogramm wird auf Seite 2 des Formulares B/4a beantragt. Die negative Entscheidung über den Antrag für ein behördlich zugelassenes Messprogramm und/oder die Unwirksamkeit der Erklärung wird dem Einleiter mittels Formular B/4c bekanntgegeben.

Überprüfung

a) des geringer erklärten Wertes
Die Einhaltung des geringer erklärten Wertes oder ein im gleichen Verhältnis zu verringernder Wert wird nach der 4 aus 5 Regel überprüft. Dabei werden die Messergebnisse der behördlichen Überwachung in die Auswertung des Messprogrammes entsprechend der zeitlichen Reihenfolge einbezogen. Wird ein erklärter Wert nicht eingehalten und gilt er auch als nicht eingehalten, verliert die Erklärung ihre Wirkung.

b) des Überwachungswertes (ÜW)
Neben der Überprüfung des geringer erklärten Wertes wird gleichzeitig immer geprüft, ob im Erklärungszeitraum auch der ÜW nach § 4 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 Satz 1 oder Werte nach § 4 Abs. 4 Satz 6 AbwAG eingehalten werden. Bei dieser Prüfung werden nur die Ergebnisse der behördlichen Überwachung herangezogen. Die Erklärung für den geringer erklärten Wert verliert auch dann ihre Wirkung, wenn der ÜW nach § 4 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG, ein zum erklärten Wert zu verringernder ÜW für den kürzeren Zeitraum oder die festgelegte Schad​stofffracht nicht eingehalten wurde und auch nicht als eingehalten gilt oder die Abwassermenge nicht eingehalten wurde.

Anpassung des die Abwassereinleitung zulassenden Bescheides
Für die Gewährung der Ermäßigung des Abgabesatzes gemäß § 9 Abs. 5 AbwAG ist diese Regelung nur relevant, wenn die Überwachungswerte des Einleitungsbescheides oder die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG erklärten Werte über den Anforderungen der Abwasserverordnung in der jeweils geltenden Fassung liegen und die geringer erklärten Werte nun diesen Anforderungen entsprechen.
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Behördliche Zulassung des Messprogrammes
Analyseverfahren
Die Behörde lässt für die Eigenkontrolle neben den DIN-Verfahren (Analysen entsprechend Anlage B AbwAG) Betriebsmethoden als gleichwertige Verfahren zu, wenn die nachfolgend be​schriebene Analytische Qualitätssicherung gewährleistet wird.

Die Analytische Qualitätssicherung stellt ein notwendiges Instrument zur Absicherung von Analysenergebnissen dar. So wie bei der Analytik nach Normverfahren ist es auch im Bereich der Betriebsanalytik notwendig, Analysenergebnisse durch begleitende Maßnahmen abzusichern. Ziel ist es, jederzeit nachvollziehbare, richtige und zum Normverfahren vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Die Analytische Qualitätssicherung muss diesbezüglich alle Schritte einer Analyse um​fassen.

Hauptschritte innerhalb eines Analysenablaufs sind:

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
Probenahme

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
Probenkonservierung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
Probenlagerung/Probentransport

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
Probenvorbereitung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
Messung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
Auswertung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
QS-Maßnahmen

Weitere Anforderungen der internen Qualitätssicherung sind:

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
qualifizierte Ausbildung des ausführenden Personals

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
regelmäßige Schulung des verantwortlichen Personals

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
regelmäßige Funktionsprüfung und Wartung der Untersuchungseinrichtungen

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"
Verfahrenskontrollen über die Qualität der ablaufbezogenen Untersuchungen

Verfahrenskontrolle für Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen
1.
Verfahrenskontrolle

1.1
Blindwertkontrolle zur Kontrolle der verwendeten Messgeräte und Reagenzien durch Führung einer Blindwertkontrollkarte.


Verfahren:
für alle Kenngrößen bei deren Messung ein Blindwert auftritt.


Häufigkeit:
täglich bzw. bei nicht täglicher Messung vor jeder Analysenserie.

1.2
Mittelwertkontrolle zur Kontrolle der Präzision des Messverfahrens durch Führung einer Mittelwertkontrollkarte aus der Messung einer Kontrollprobe, deren Konzentration in der Mitte des kalibrierten Anwendungsbereiches liegt.


Verfahren:
für alle Kenngrößen


Häufigkeit:
täglich bzw. bei nicht täglicher Messung vor jeder Analysenserie.

1.3
Kontrolle der Wiederfindungsrate zur Kontrolle des Analyseverfahrens hinsichtlich der Matrixeinflüsse durch Führung einer Wiederfindungsraten-Kontrollkarte aus der Messung einer aufgestockten realen Probe.


Verfahren:
für alle Kenngrößen


Häufigkeit:
monatlich sowie bei offensichtlichem Wechsel in der Matrix bzw. zur 
Kontrolle und Aufklärung nicht nachvollziehbarer Ergebnisse.
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1.4
Plausibilitätskontrolle durch Vergleich der Ergebnisse mit den Erwartungswerten, z. B. aus vorhergehenden Untersuchungen bzw. den gegenüber vorhergehenden Untersuchungen auftretenden Differenzen, die technologisch begründbar sind. Eventuell Bestätigung des Ergebnisses durch Mehrfachbestimmung und/oder Aufstockung.

1.5
Kontrolle der Vergleichbarkeit der Ergebnisse des Messprogrammes zu Ergebnissen nach dem Normverfahren durch Ergebnisvergleich aus einer geteilten Probe, deren eine Hälfte nach den Normverfahren untersucht wird. Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an DIN 38402-A 71.


Die Vergleichbarkeit ist jährlich mehrfach zu kontrollieren, wobei auch Ergebnisse der staat​lichen Kontrolle, soweit sie aus geteilten Proben stammen, zur Grundlage genommen werden können.

1.6
Externe Qualitätskontrolle der angewandten Messverfahren durch Teilnahme an ent​sprechenden Ringversuchen.


Verfahren:
für alle Kenngrößen


Häufigkeit:
jährlich mindestens einmal für jede Kenngröße

2.
Führung eines Qualitätssicherungshandbuches gemäß LAWA AQS-Merkblatt A - 10 mit dem Mindestinhalt

2.1
Organisation der Untersuchungen,


-
was wird wo, wann und wie oft, durch wen untersucht

2.2
Verantwortlichkeiten


-
wer gibt wen, wann, wofür, welche Anweisung


-
wer hat welche Pflichten und Berechtigungen

2.3
Untersuchungstechnik


-
welche Geräte sind wo aufgestellt, von wem bedient und gewartet und für welchen Zweck

2.4
Analyseverfahren


-
welche Kenngrößen sind zu analysieren


-
Regelarbeitsanweisungen (SOP - standard operation procedure) für jedes Unter​suchungsverfahren

2.5
Interne Qualitätssicherungsmaßnahmen

2.5.1
allgemein durch Kontrollkarten für Blindwerte, Mittelwerte, Wiederfindungsraten

2.5.2
speziell in Anlehnung an die AQS-Merkblätter der LAWA zu den Analyseverfahren

2.6
Externe Qualitätssicherungsmaßnahmen durch regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen
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Messung der Abwassermenge
Die Messung der Abwassermenge erfolgt kontinuierlich. Die Einhaltung wird anhand des höchsten Messergebnisses für das erklärte Zeitintervall geprüft. Das höchste Messergebnis der Abwas​sermenge ist anzugeben. Auf Verlangen der Behörde sind die Messwertaufzeichnungen mit allen zur Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Probenahmedauer
Die Probenahmedauer richtet sich nach den Festlegungen des Bescheides bzw. der Erklärung. Sofern im Bescheid Regelungen für verschiedene Zeiträume getroffen sind, gilt die längere Probenahmedauer.

Häufigkeit der Probenahme
Die Proben sind im Erklärungszeitraum einmal in zwei Wochen zu nehmen. In jedem 2-Wochenintervall muss somit genau ein Messergebnis aus dem Messprogramm vorliegen. Das erste 2-Wochenintervall beginnt mit dem ersten Tag des Erklärungszeitraumes.

Die Probenahme hat an unterschiedlichen Wochentagen zu unterschiedlichen Tageszeiten stattzufinden. In Abhängigkeit von der Gesamtdauer des Erklärungszeitraumes müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

Erklärungszeitraum 3 bis 4 Monate:
Es darf höchstens ein Wert auf einen Samstag oder Sonntag fallen.

Durch die Probenahme sollen möglichst die Tage Montag bis Freitag vollständig abgedeckt werden. Es darf für höchstens zwei dieser Tage kein Messergebnis vorliegen.

Von den Proben müssen mindestens zwei vor 12.00 Uhr abgeschlossen und mindestens zwei nach 12.00 Uhr begonnen werden.

Erklärungszeitraum 4 bis 6 Monate:
Es darf höchstens ein Wert auf einen Samstag oder Sonntag fallen.

Für die Tage Montag bis Freitag muss im Erklärungszeitraum jeweils ein Messergebnis vorliegen.

Von den Proben müssen mindestens drei vor 12.00 Uhr abgeschlossen und mindestens drei nach 12.00 Uhr begonnen werden.

Erklärungszeitraum > 6 Monate:
Es dürfen höchstens zwei Werte auf einen Samstag oder Sonntag fallen.

Für die Tage Montag bis Freitag müssen im Erklärungszeitraum jeweils zwei Messergebnisse vorliegen. 

Von den Proben müssen mindestens fünf vor 12.00 Uhr abgeschlossen und mindestens fünf nach 12.00 Uhr begonnen werden.
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